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Kreis Lippe 
 
21 Immissionsschutz 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Kreis Lippe – Der Landrat          Datum: 25.01.2024 
Fachgebiet 680 – Immissionsschutz,  
Umweltrecht und Controlling  
Felix-Fechenbach-Straße 5 
32756 Detmold 
immissionschutz@kreis-lippe.de 
 
Aktenzeichen: 
766.0005/22/1.6.2 (ET-53) 
766.0006/22/1.6.2 (ET-54) 
  
 
 
 
Immissionsschutz 
Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 
zwei Windenergieanlagen (WEA) im Außenbereich der 
Gemeinde Extertal 
 
Der VSB Neue Energien Deutschland GmbH, Schweizer 
Straße 3a, 01069 Dresden, wurde mit Bescheid vom 
22.12.2023 die Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Er-
richtung und den Betrieb von zwei Wind-energieanlagen des 
Typs Enercon E-138 EP3 E2 (Nennleistung: 4.200 kWel, 
Nabenhöhe: 130,07 m, Rotordurchmesser: 138,25 m) auf 
den nachfolgend aufgeführten Betriebsgrundstücken  
 
• ET-53: Extertal, Gemarkung Göstrup, Flur 5, 
 Flurstück 9 
• ET-54: Extertal, Gemarkung Nalhof, Flur 1, 
 Flurstück 40 
 
erteilt.  
Die öffentliche Bekanntmachung des Genehmigungsbe-
scheides erfolgt gem. § 10 Abs. 7 S. 2, Abs. 8 S. 2 u. 3 BIm-
SchG i.V.m. § 21a Abs. 1 der 9. BImSchV. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Bedingungen und Auf-
lagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Bau-
recht, Brandschutz, Gewässer-/Grundwasserschutz, Abfall-
recht, Landschafts- und Naturschutz, Arbeitsschutz, Luftver-
kehrsrecht und Straßen-/Wegerecht. Die Genehmigung er-
lischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach der Be-
standskraft des Bescheides mit der Errichtung der Wind-
energieanlagen begonnen worden ist. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden.  
 
Die Klage ist beim Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, 
schriftlich zu erklären. Die Klage muss den Kläger, den Be-
klagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Auf die 
Pflicht zur Vertretung durch einen Prozessbevollmächtigten 
vor dem Oberverwaltungsgericht gemäß § 67 Absatz 4 
VwGO wird hingewiesen. 
 
 

 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
 
Bei Erhebung der Klage durch eine Rechtsanwältin oder ei-
nen Rechtsanwalt, einer Behörde oder einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse muss die Klage nach § 55d Satz 1VwGO als elekt-
ronisches Dokument übermittelt werden. Dies gilt nach § 
55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertre-
tungsberechtigte Personen, denen ein sicherer Übermitt-
lungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur 
Verfügung steht.  
 
Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus tech-
nischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch 
bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO 
die Klageerhebung mittels Schriftform zulässig. Die vorüber-
gehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder 
unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung 
ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. 
 
Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und 
zum elektronischen Rechtsverkehr finden Sie auf der Home-
page des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen 
(www.ovg.nrw.de).   
 
Hinweis: 
Nach § 63 BImSchG haben Widerspruch und Anfechtungs-
klage eines Dritten gegen die Zulassung einer Windenergie-
anlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Me-
tern keine aufschiebende Wirkung. Das Oberverwaltungs-
gericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 
5, 48143 Münster, kann auf Antrag die aufschiebende Wir-
kung der Klage anordnen (§ 80 VwGO). 
 
 
Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides und sei-
ner Begründung liegt nach dieser Bekanntmachung im Zeit-
raum vom 26.01.2024 bis einschließlich 08.02.2024 bei 
 
 der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice am 
 Haupteingang, Felix-Fechenbach-Straße 5, 
 32756 Detmold, 
 der Gemeinde Extertal, Fachbereich „Planen, 
 Bauen, Gemeindeentwicklung“, 1. Obergeschoss 
 (Raum 114), Mittelstraße 36,32699 Extertal, 
 der Gemeinde Dörentrup, Fachbereich 3, Bauen 
 und Umwelt (Raum 486), Poststraße 11, 
 32694 Dörentrup,  
 sowie bei der Gemeinde Kalletal, Information des 
 Rathauses (Haupteingang), Rintelner Straße 3, 
 32689 Kalletal, 
 
aus und kann dort während der Dienststunden eingesehen 
werden. 
 
Dienststunden der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice: 
Montag bis Donnerstag: von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag:    von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr 
 
Dienststunden der Gemeinde Extertal:  
Montag bis Freitag:             von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Donnerstag:        zusätzlich von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
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Dienststunden der Gemeinde Dörentrup, Fachbereich 3, 
Bauen und Umwelt: 
Montag bis Freitag:  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
Donnerstag:    von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Terminvereinbarungen sind nach Absprache auch außer-
halb der Öffnungszeiten möglich 
 
Dienststunden der Gemeinde Kalletal: 
Montag bis Freitag:  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Donnerstag:       zusätzlich von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
 
Dieser Bekanntmachungstext und der Genehmigungsbe-
scheid können zudem auf der Internetseite des Kreises 
Lippe unter https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuel-
les/amtliche-bekanntmachungen/bekanntmachungen-um-
welt-und-energie.php(→ Immissionsschutz → Verfahren mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung) und über das UVP-Portal unter 
http://www.uvp-verbund.de abgerufen und eingesehen wer-
den.  
 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, können den 
Bescheid bis zum Ablauf der Klagefrist beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet 680 - Immissionsschutz, Umweltrecht und Con-
trolling, schriftlich oder elektronisch anfordern. 
 
Mit dem Ende der o. g. Auslegungsfrist (08.02.2024, 24:00 
Uhr) gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Hildebrand 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
 
 
 
22 Einladung zur Kreistagssitzung 
 
Die „Einladung zur Kreistagssitzung des Kreises Lippe am 
25.01.2024 mit Tagesordnung“ ist gem. § 15 der Hauptsat-
zung des Kreises Lippe vom 02.07.2018, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 20.01.2022 zur Änderung der Hauptsat-
zung, auf der Internetseite des Kreises Lippe unter 
www.kreis-lippe.de/amtliche-bekanntmachungen am 
17.01.2024 öffentlich bekanntgemacht worden. 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
 
 
 
23 Immissionsschutz 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Kreis Lippe – Der Landrat   Datum: 25.01.2024 
Fachgebiet 680 – Immissionsschutz,  
Umweltrecht und Controlling  
Felix-Fechenbach-Straße 5 
32756 Detmold 
immissionschutz@kreis-lippe.de 
 
Aktenzeichen: 
766.0029/23/1.6.2 (LE-61) 
 
 
 

 
Immissionsschutz 
Genehmigung für die wesentliche Änderung und den 
geänderten Betrieb einer Windenergieanlage (WEA) im 
Außenbereich der Alten Hansestadt Lemgo 
 
Der Casa Projekt GmbH, Schmiedestraße 1a, 27232 Sulin-
gen, wurde mit Bescheid vom 18.01.2024 die Genehmigung 
gem. § 16 BImSchG für die wesentliche Änderung und den 
geänderten Betrieb von einer Windenergieanlage des Typs 
Enercon E138 EP3 E2 (Nennleistung: 4.200 kWel, Naben-
höhe: 160,0 m, Rotordurchmesser: 138,25 m) auf dem nach-
folgend aufgeführten Betriebsgrundstück  
 
• LE-61: Lemgo, Gemarkung Voßheide, Flur 3, 
 Flurstück 31 und Flur 4, Flurstück 93 
 
erteilt. Der wesentlichen Änderung der Errichtung und des 
geänderten Betriebs der Windenergieanlage liegt der Ge-
nehmigungsbescheid des Kreises Lippe vom 27.04.2021 
zugrunde. Der Genehmigungsbescheid gilt mit seinen Fest-
setzungen, Nebenbestimmungen und Hinweisen weiter, so-
fern mit der Änderungsgenehmigung keine anderen oder zu-
sätzlichen Nebenbestimmungen verfügt werden. 
Die Änderungsgenehmigung umfasst im Vergleich zur Ge-
nehmigung nach § 4 BImSchG vom 27.04.2021 insbeson-
dere einen anderen Anlagentyp mit tlw. veränderten Ausle-
gungs- und Leistungs-daten. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung des Änderungsgenehmi-
gungsbescheides erfolgt auf Antrag der Casa Projekt GmbH 
gem. § 21a Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 der 9. BImSchV i.V.m. § 10 
Abs. 8 Satz 2 u. 3 BImSchG. 
 
Der Änderunsgenehmigungsbescheid enthält Bedingungen 
und Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, 
zum Baurecht, Brandschutz, Denkmalschutz, Gewässer-
/Grundwasserschutz, Abfallrecht, Arbeitsschutz und Stra-
ßen-/Wegerecht. Die Änderungsgenehmigung erlischt, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach der Bestandskraft 
des Bescheides mit der Errichtung der Windenergieanlage 
begonnen worden ist. 
 
 
Eine Ausfertigung des Änderungsgenehmigungsbescheides 
und seiner Begründung liegt nach dieser Bekanntmachung 
im Zeitraum vom 26.01.2024 bis einschließlich 08.02.2024 
bei 
 
 der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice am 
 Haupteingang, Felix-Fechenbach-Straße 5, 
 32756 Detmold, 
 der Alten Hansestadt Lemgo, Bauamt – Information 
 – Ebene 1, Heustraße 36 - 38, 32657 Lemgo, 
 sowie bei der Gemeinde Dörentrup, Fachbereich 3, 
 Bauamt (Raum 486), Poststraße 11,  
 32694 Dörentrup, 
 
aus und kann dort während der Dienststunden eingesehen 
werden. 
 
Dienststunden der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice: 
Montag bis Donnerstag: von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag:    von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr 
 
Dienststunden der Alten Hansestadt Lemgo, Bauamt – In-
formation – Ebene 1: 
Montag:    von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Dienstag:   von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
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Mittwoch:       nach Vereinbarung 
Donnerstag:   von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Freitag:        nach Vereinbarung 
      sowie zusätzlich nach Absprache 
 
Dienststunden der Gemeinde Dörentrup, Fachbereich 3, 
Bauen und Umwelt: 
Montag bis Freitag:  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
Donnerstag:   von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Terminvereinbarungen sind nach Absprache auch außer-
halb der Öffnungszeiten möglich 
 
Mit dem Ende der o. g. Auslegungsfrist (08.02.2024, 24:00 
Uhr) gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Kreis 
Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Straße 5 in 32756 
Detmold einzulegen.  
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elekt-
ronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signa-
tur an die elektronische Poststelle des Kreises Lippe erho-
ben werden.  
Die E-Mail-Adresse des Kreises Lippe lautet: post-
stelle@vps.kreis-lippe.de  
 
Weiterhin kann ein Widerspruch ebenfalls durch De-Mail in 
der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach 
dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse 
lautet: poststelle@ kreis-lippe.de-mail.de  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtig-
ten versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden 
Ihnen zugerechnet werden.  
 
Hinweis:  
Nach § 63 BImSchG haben Widerspruch und Anfechtungs-
klage eines Dritten gegen die Zulassung einer Windenergie-
anlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Me-
tern keine aufschiebende Wirkung. Das Oberverwaltungs-
gericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 
5, 48143 Münster, kann auf Antrag die aufschiebende Wir-
kung anordnen (§ 80 VwGO). 
 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Hildebrand 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
24 Jahresabschluss der Staatsbad Salzuflen 
 GmbH für das Geschäfts-jahr 2022 
 
Die Gesellschafterversammlung der Staatsbad Salzuflen 
GmbH hat am 20.10.2023 den Jahresabschluss zum 
31.12.2022 festgestellt. 
 
Ein Jahresüberschuss/-fehlbetrag ist aufgrund eines Ergeb-
nisabführungsvertrages mit der Wirtschaftsbetriebe Bad 
Salzuflen GmbH nicht entstanden. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evers-
heim Stuible Treuberater GmbH hat am 19.04.2023 folgen-
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Staatsbad Salzuflen 
GmbH, Bad Salzuflen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Dar-
über hinaus haben wir den Lagebericht der Staatsbad Sal-
zuflen GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2022 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den  
 

 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Auf-
sichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
in allen  
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der 
gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grunds-
ätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von  
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzli-
che Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-
teilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen  
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt  
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ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln o-
der insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus 
 
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-

cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben. 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem ge-
setzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der von dem ge-
setzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte 
und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-
cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab- 

 

 
schluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen o-
der, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen un-
sere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann. 
 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der  
Gesellschaft vermittelt. 
 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und 
das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesell-
schaft. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem ge-
setzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen-
der geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir da-
bei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Anga-
ben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten  
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit  
 
vom 29.01. bis einschließlich 19.02.2024 
 
in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Bad Salzuflen 
GmbH, Uferstr. 36-44, 32108 Bad Salzuflen, Raum 304, zur 
Einsichtnahme während der Geschäftszeiten aus. 
 
 
 
Bad Salzuflen, den 10.01.2024 
 
 
gez. 
Volker Stammer 
Geschäftsführer 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
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25 Bekanntmachung der Feststellung des Jahres-
- abschlusses der Eigenbetriebsähnlichen 
 Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen 
 (EGW) der Stadt Bad Salzuflen zum 31.12.2022 
 
Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat am 06.12.2023 auf 
Empfehlung des Betriebsausschusses der EGW vom 
21.11.2023 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 
2022 mit einer Bilanzsumme von 231.496.750,36 EUR und 
einem Jahresüberschuss von 383.565,95 EUR festgestellt. 
Das Jahresergebnis wird in Höhe von 383.565,95 EUR (Jah-
resüberschuss) vorgetragen und auf die Allgemeine Rück-
lage verrechnet. Der Rat der Stadt Bad Salzuflen erteilt dem 
Betriebsausschuss die Entlastung. 
Die Betriebsleitung kann gemäß § 103 Abs. 2 GO NRW zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung einen Wirt-
schaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die 
Gemeindeprüfungsanstalt nach vorheriger Beschlussfas-
sung durch den Betriebsausschuss beauftragen. Zur Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2022 hat 
sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht - 
Dr. Schillen GmbH, Bielefeld, bedient. Diese hat mit Datum 
vom 09.11.2023 den nachfolgend dargestellten Bestäti-
gungsvermerk erteilt. 
 
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  
 
„An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirt-
schaft der Stadt Bad Salzuflen, Bad Salzuflen  
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts  
 
Prüfungsurteile  
Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Gebäudewirtschaft der Stadt Bad Salzuflen, Bad 
Salzuflen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt-
schaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 so-
wie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hin-
aus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Gebäudewirtschaft der Stadt Bad Salzuflen für 
das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 
2022 geprüft.  
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse  
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den 
einschlägigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage 
für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2022 und  
 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lage-
bericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslan-
des Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen gemein-
derechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile  
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 
GO NRW unter Beachtung der vom IDW festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks wei-
tergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.  
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-West-
falen i.V.m. den einschlägigen Vorschriften der GO NRW in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finan-
zund Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetz-
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an-
zugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen.  
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen i.V.m. den einschlägigen gemeinderechtlichen 
Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen  
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(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Nordrhein Westfalen i.V.m. den einschlä-
gigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nord-
rhein Westfalen zu ermöglichen und um ausreichende ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu können.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen gemeinde-
rechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstö-
ßen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen.  
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus  
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur-
teile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt wer-den, ist bei Verstößen hö-
her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-
zen interner Kontrollen beinhalten können,  
 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ab-
zugeben,  
 
 
 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben,  
 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Ein-
richtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann,  
 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermit-
telt,  
 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung, 
  
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An-
gaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Ri-
siko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen.  
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
  
Bielefeld, den 09. November 2023  
DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH                                                                    
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft                                                                                    
Steuerberatungsgesellschaft  
Cebulla Wirtschaftsprüfer  
Heidbrink Wirtschaftsprüfer 
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Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzuf-
len (EGW) für das Wirtschaftsjahr 2022 sind gem. § 26 Abs. 
4 der Eigenbetriebsverordnung bis zur Feststellung des fol-
genden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme im Fach-
dienst 20 Kämmerei der Stadt Bad Salzuflen, Rathaus, 
Benzstraße 10, 32108 Bad Salzuflen während der Öffnungs-
zeiten verfügbar. 
 
Bad Salzuflen, den 16.01.2024 
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen (EGW)    
 
                                              
Böhm 
Kaufmännischer Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
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Stadt Detmold 
 
26 Öffentliche Zustellung: Stefan Georg Michael 
 Stenger 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz-LZG NRW- vom 
07.03.2006 
 
Herrn Stefan Georg Michael Stenger, geboren am 
28.12.1991, zur Zeit unbekannten Aufenthaltes wird hiermit 
eine Mitteilung nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vom 
15.01.2024 öffentlich zugestellt, da eine persönliche Zustel-
lung nicht möglich ist. 
 
Das Schriftstück (vom 15.01.2024, Aktenzeichen: 2.1.30-02-
UVG-204470) kann vom Empfangsberechtigen beim Fach-
bereich 2, Jugend, Schule, Sport in 32756 Detmold, Held-
manstraße 24 eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Weber 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
 
 
 
27 Öffentliche Zustellung: Abd-Alameer Salman 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz-LZG NRW- vom 
07.03.2006 
 
 
Herrn Abd-Alameer Salman, geboren am 12.07.1965, zur 
Zeit unbekannten Aufenthaltes wird hiermit eine Mitteilung 
nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vom 19.01.2024 öffent-
lich zugestellt, da eine persönliche Zustellung nicht möglich 
ist. 
 
Das Schriftstück (vom 19.01.2024, Aktenzeichen: 2.1.30-99-
UVG-204465) kann vom Empfangsberechtigen beim Fach-
bereich 2, Jugend, Schule, Sport in 32756 Detmold, Held-
manstraße 24 eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 

 
Im Auftrag 
 
 
Basokur 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
 
 
 
28 Planfeststellungsverfahren HRB Wiembecke 
 und Ortsumgehung Hornoldendorf - Auslegung 
 des Planfeststellungsbeschlusses und der 
 Planunterlagen 
 
Planfeststellungsverfahren für den Neubau eines Hoch-
wasserrückhaltebeckens in den Gemarkungen 
Hornoldendorf (Stadt Detmold) Fromhausen (Stadt 
Horn-Bad Meinberg) sowie Neubau der Ortsumgehung 
Hornoldendorf K90, 1n über den Hochwasserschutz-
damm des Hochwasserrückhaltebeckens; 
Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses inklusive der 
planfestgestellten Unterlagen 
 

I. 
 
Mit Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Det-
mold vom 05.12.2023, Az.: 54.01.15-002, ist der Plan für 
den Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens in den Ge-
markungen Hornoldendorf (Stadt Detmold) Fromhausen 
(Stadt Horn-Bad Meinberg) sowie Neubau der Ortsumge-
hung Hornoldendorf K90, 1n über den Hochwasserschutz-
damm des Hochwasserrückhaltebeckens gem. § 68 Abs. 1 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. V. m. § 70 Abs. 1 und 2 
WHG, § 38 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) und § 72 ff. Verwal-
tungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) planfestgestellt worden. 
 

II. 
 
Da es sich um ein Vorhaben im Sinne des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) handelt, wird die 
Entscheidung über das Vorhaben hiermit gem. § 27 UVPG 
i. V. m. § 74 Abs. 5 S. 2 VwVfG NRW öffentlich bekannt ge-
macht. Der verfügende Teil (Tenor) des Beschlusses trägt 
folgenden Wortlaut: 
„1 Feststellung des Plans 
Der Plan des  
 Werre-Wasserverbandes – Körperschaft des  
 öffentlichen Rechts – im Folgenden: Vorhabenträ-
 ger/ Träger des Vorhabens – zum Neubau des 
 Hochwasserrückhaltebeckens Wiembecke in den 
 Gemarkungen Hornoldendorf (Stadt Detmold) und 
 Fromhausen (Stadt Horn-Bad Meinberg)  
sowie des  
 Kreises Lippe, Eigenbetrieb Straßen als Vorhaben-
 träger/ Träger des Vorhabens zum Neubau der 
 Ortsumgehung Hornoldendorf K90, 1n über den 
 Hochwasserschutzdamm des Hochwasserrückhal-
 tebeckens 
 wird nach Maßgabe der in diesem Beschluss ent-
 haltenden Regelungen und Nebenbestimmungen 
 gemäß § 68 Abs. 1 WHG in Verbindung mit § 70 
 Abs. 1 und 2 WHG, § 38 Abs. 1 StrWG NRW und 
 §§ 72 - 78 VwVfG NRW festgestellt.“ 
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III. 

 
1. 
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses und 
der festgestellten Unterlagen liegen in der Zeit vom  
 
07.02.2024 bis einschließlich zum 20.02.2024 
 
öffentlich in der Stadt Detmold aus, und zwar im 

Fachbereich Tiefbau und Immobilienmanagement 
der Stadt Detmold 

Vordergebäude 1. Etage, Raum 108  
(Aufzug im Innenhof) 

Rosental 21, 32756 Detmold 
 
Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Mittwoch  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
         und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag    08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
         und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Freitag     08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Zudem sind die zur Einsicht ausliegenden Unterlagen im In-
ternet über http://www.detmold.de> Politik und Rathaus in 
Detmold > Aktuelles > Bekanntmachungen zugänglich. 
 

2. 
Den Beteiligten, über deren Einwendungen entschieden 
worden ist, und den Vereinigungen, über deren Stellungnah-
men entschieden worden ist, wird der Planfeststellungsbe-
schluss zugestellt.  
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt er auch allen übrigen 
Betroffenen gegenüber als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 
VwVfG NRW).   
 
 
3. 
Die in den Planunterlagen enthaltenen Grunderwerbsunter-
lagen enthalten aus Datenschutzgründen keine Angaben 
über die Namen und Anschriften der Grundeigentümer. Be-
troffenen Grundeigentümern kann von den auslegenden 
Stellen auf Anfrage Auskunft über die vom Vorhaben be-
troffenen eigenen Grundstücke erteilt werden. 
 
4.  
Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfeststel-
lungsbeschluss von Betroffenen bei der Bezirksregierung 
Detmold, Dezernat 54, Leopoldstr. 15, 32756 Detmold, 
schriftlich oder auch per E-Mail (Adresse: post54@bezreg-
detmold.nrw.de) als Papierausfertigung oder pdf-Dokument 
angefordert werden. 
 
5. 
Darüber hinaus und außerhalb einer Rechtspflicht werden 
die Planunterlagen auf der Homepage der Bezirksregierung 
Detmold eingestellt (www.bezreg-detmold.nrw.de > Service 
> Bekanntmachungen / Amtsblätter > Abwasser / Gewässer 
/ Hochwasser). Verfahrensrechtlich maßgeblich ist allein die 
Auslegung in den Kommunen. Im Zweifelsfall maßgeblich ist 
gemäß § 27a Abs. 1 S. 4 VwVfG NRW der Inhalt der in den 
Städten in Papierform ausgelegten Unterlagen. 
Unabhängig davon werden der Planfeststellungsbeschluss 
und die Planunterlagen auch über das zentrale UVP-Portal 
(uvp-verbund.de) veröffentlicht. 
Für die Vollständigkeit und Übereinstimmung der im Internet 
veröffentlichten Unterlagen mit den amtlichen Auslegungs-
unterlagen wird keine Gewähr übernommen. Rechtsver-
bindlich ist insoweit die Auslegung vor Ort. 

 
IV. 

Gegenstand des Vorhabens 
Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Einzugsge-
biet der Werre plant der Werre-Wasserverband als überört-
lich wirksame Hochwasserschutzmaßnahme den Bau eines 
Hochwasserrückhaltebeckens an der Wiembecke in den 
Ortsteilen Hornoldendorf der Stadt Detmold sowie Fromhau-
sen der Stadt Horn-Bad Meinberg. Das Hochwasserrückhal-
tebecken stellt einen wesentlichen Baustein der Maßnah-
menkette zur Minderung der Hochwasserschäden in bebau-
ten Bereichen des Werre-Einzugsgebietes dar. 
Das geplante Becken ist lagegebunden. Es erstreckt sich 
über eine Länge von rd. 1.400 m und einer Breite von bis zu 
200 m. Es hat ein Fassungsvermögen von 693.000 Kubik-
meter und die Einstaufläche dehnt sich über eine Fläche von 
rund 18 Hektar aus. Als Sperrbauwerk soll ca. 300 Meter 
südöstlich (oberhalb) von Hornoldendorf ein Damm mit einer 
maximalen Dammhöhe von rund 12 Meter über der Talsohle 
errichtet werden. 
Im Zuge dieser Maßnahme soll der Holzhauser Bach, der 
aus südlicher Richtung kommend in die Wiembecke mündet, 
im Bereich der Ortslage Fromhausen umgestaltet werden, 
um die Hochwassersituation der Anlieger zu verbessern. 
Vorgesehen ist der Neubau eines Hochwasserabschlages 
im Holzhauser Bach. Im Falle eines Hochwassers wird durch 
ein Teilungsbauwerk den Anteil des Hochwassers größer ei-
nem 1-jährlichen Hochwasser durch ein neu zu erstellendes 
Hochwasserableitungsgerinne abgeführt. Damit wird sicher-
gestellt, dass in dem alten Abschnitt des Holzhauser Baches 
eine Ausuferung in Folge von Hochwasserabfluss im Holz-
hauser Bach vermieden wird. Das Entwässerungsgerinne 
der Hochwasserentlastung wird unterhalb der Bebauung 
Osterbergweg 1 und 3 wieder der Wiembecke zugeführt. 
Um die Verkehrsbelastung in Hornoldendorf zu reduzieren 
und die Verkehrssicherheit wesentlich zu verbessern, ist der 
Neubau der K 90, 1n als südöstliche Umfahrung von 
Hornoldendorf geplant. Die geplante Trasse führt über den 
Sperrdamm des Hochwasserrückhaltebeckens und schließt 
an die L 828 an.  
 
 

V. 
Der Planfeststellungsbeschluss weist in Kapitel D. folgende 
Rechtsbehelfsbelehrung aus: 
„Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die vorstehende Entscheidung kann innerhalb eines 
Monats beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nord-
rhein-Westfalen, 48033 Münster, Klage erhoben werden.“ 
 
Detmold, den 17. Januar 2024 
 
 
Frank Hilker 
Bürgermeister der Stadt Detmold 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
29 Bekanntmachung 
 
 Planfeststellungsverfahren für den Neubau  
 eines Hochwasserrückhaltebeckens in den 
 Gemarkungen Hornoldendorf (Stadt Detmold) 
 Fromhausen (Stadt Horn-Bad Meinberg) sowie 
 Neubau der Ortsumgehung Hornoldendorf K90, 
 1n über den Hochwasserschutzdamm des 
 Hochwasserrückhaltebeckens; 
 
Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses inklusive der 
planfestgestellten Unterlagen 
 

I. 
Mit Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Det-
mold vom 05.12.2023, Az.: 54.01.15-002, ist der Plan für 
den Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens in den Ge-
markungen Hornoldendorf (Stadt Detmold) Fromhausen 
(Stadt Horn-Bad Meinberg) sowie Neubau der Ortsumge-
hung Hornoldendorf K90, 1n über den Hochwasserschutz-
damm des Hochwasserrückhaltebeckens gem. § 68 Abs. 1 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. V. m. § 70 Abs. 1 und 2 
WHG, § 38 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) und § 72 ff. Verwal-
tungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) planfestgestellt worden. 
 

II. 
Da es sich um ein Vorhaben im Sinne des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) handelt, wird die 
Entscheidung über das Vorhaben hiermit gem. § 27 UVPG 
i. V. m. § 74 Abs. 5 S. 2 VwVfG NRW öffentlich bekannt ge-
macht. Der verfügende Teil (Tenor) des Beschlusses trägt 
folgenden Wortlaut:  
 
„1 Feststellung des Plans 
Der Plan des  
Werre-Wasserverbandes – Körperschaft des öffentlichen 
Rechts – im Folgenden: Vorhabenträger/ Träger des Vorha-
bens – zum Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens 
Wiembecke in den Gemarkungen Hornoldendorf (Stadt Det-
mold) und Fromhausen (Stadt Horn-Bad Meinberg)  
sowie des 
Kreises Lippe, Eigenbetrieb Straßen als Vorhabenträger/ 
Träger des Vorhabens zum Neubau der Ortsumgehung 
Hornoldendorf K90, 1n über den Hochwasserschutzdamm 
des Hochwasserrückhaltebeckens wird nach Maßgabe der 
in diesem Beschluss enthaltenden Regelungen und Neben-
bestimmungen gemäß § 68 Abs. 1 WHG in Verbindung mit 
§ 70 Abs. 1 und 2 WHG, § 38 Abs. 1 StrWG NRW und §§ 72 
- 78 VwVfG NRW festgestellt.“ 
 

III. 
1. Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses und 
der festgestellten Unterlagen liegt in der Zeit vom  
 

07.02.2024 bis einschließlich zum 20.02.2024 
 

öffentlich in der Stadt Horn-Bad Meinberg aus, und zwar im 
 

Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und  
Liegenschaften 

der Stadt Horn-Bad Meinberg, 
2. Obergeschoss, Aushangbereich im Flur 

Marktplatz 2, 32805 Horn-Bad Meinberg. 

 
Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag   8:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
Mittwoch    7:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag    8:30 Uhr bis 17:30 Uhr 
Freitag     8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Zudem sind die zur Einsicht ausliegenden Unterlagen im In-
ternet über www.horn-badmeinberg.de zugänglich. 
 
2. Den Beteiligten, über deren Einwendungen entschieden 
worden ist, und den Vereinigungen, über deren Stellungnah-
men entschieden worden ist, wird der Planfeststellungsbe-
schluss zugestellt.  
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt er auch allen übrigen 
Betroffenen gegenüber als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 
VwVfG NRW).   
 
3. Die in den Planunterlagen enthaltenen Grunderwerbsun-
terlagen enthalten aus Datenschutzgründen keine Angaben 
über die Namen und Anschriften der Grundeigentümer. Be-
troffenen Grundeigentümern kann von den auslegenden 
Stellen auf Anfrage Auskunft über die vom Vorhaben be-
troffenen eigenen Grundstücke erteilt werden. 
 
4. Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfest-
stellungsbeschluss von Betroffenen bei der Bezirksregie-
rung Detmold, Dezernat 54, Leopoldstr. 15, 32756 Detmold, 
schriftlich oder auch per E-Mail (Adresse: post54@bezreg-
detmold.nrw.de) als Papierausfertigung oder pdf-Dokument 
angefordert werden. 
 
5. Darüber hinaus und außerhalb einer Rechtspflicht werden 
die Planunterlagen auf der Homepage der Bezirksregierung 
Detmold eingestellt (www.bezreg-detmold.nrw.de > Service 
> Bekanntmachungen / Amtsblätter > Abwasser / Gewässer 
/ Hochwasser). Verfahrensrechtlich maßgeblich ist allein die 
Auslegung in den Kommunen. Im Zweifelsfall maßgeblich ist 
gemäß § 27a Abs. 1 S. 4 VwVfG NRW der Inhalt der in den 
Städten in Papierform ausgelegten Unterlagen. 
Unabhängig davon werden der Planfeststellungsbeschluss 
und die Planunterlagen auch über das zentrale UVP-Portal 
(uvp-verbund.de) veröffentlicht. 
Für die Vollständigkeit und Übereinstimmung der im Internet 
veröffentlichten Unterlagen mit den amtlichen Auslegungs-
unterlagen wird keine Gewähr übernommen. Rechtsver-
bindlich ist insoweit die Auslegung vor Ort. 
 

IV. 
Gegenstand des Vorhabens 

Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Einzugsge-
biet der Werre plant der Werre-Wasserverband als überört-
lich wirksame Hochwasserschutzmaßnahme den Bau eines 
Hochwasserrückhaltebeckens an der Wiembecke in den 
Ortsteilen Hornoldendorf der Stadt Detmold sowie Fromhau-
sen der Stadt Horn-Bad Meinberg. Das Hochwasserrückhal-
tebecken stellt einen wesentlichen Baustein der Maßnah-
menkette zur Minderung der Hochwasserschäden in bebau-
ten Bereichen des Werre-Einzugsgebietes dar. 
Das geplante Becken ist lagegebunden. Es erstreckt sich 
über eine Länge von rd. 1.400 m und einer Breite von bis zu 
200 m. Es hat ein Fassungsvermögen von 693.000 Kubik-
meter und die Einstaufläche dehnt sich über eine Fläche von 
rund 18 Hektar aus. Als Sperrbauwerk soll ca. 300 Meter 
südöstlich (oberhalb) von Hornoldendorf ein Damm mit einer 
maximalen Dammhöhe von rund 12 Meter über der Talsohle 
errichtet werden. 
Im Zuge dieser Maßnahme soll der Holzhauser Bach, der 
aus südlicher Richtung kommend in die Wiembecke mündet,  
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im Bereich der Ortslage Fromhausen umgestaltet werden, 
um die Hochwassersituation der Anlieger zu verbessern. 
Vorgesehen ist der Neubau eines Hochwasserabschlages 
im Holzhauser Bach. Im Falle eines Hochwassers wird durch 
ein Teilungsbauwerk den Anteil des Hochwassers größer ei-
nem 1-jährlichen Hochwasser durch ein neu zu erstellendes 
Hochwasserableitungsgerinne abgeführt. Damit wird sicher-
gestellt, dass in dem alten Abschnitt des Holzhauser Baches 
eine Ausuferung in Folge von Hochwasserabfluss im Holz-
hauser Bach vermieden wird. Das Entwässerungsgerinne 
der Hochwasserentlastung wird unterhalb der Bebauung 
Osterbergweg 1 und 3 wieder der Wiembecke zugeführt. 
Um die Verkehrsbelastung in Hornoldendorf zu reduzieren 
und die Verkehrssicherheit wesentlich zu verbessern, ist der 
Neubau der K 90, 1n als südöstliche Umfahrung von 
Hornoldendorf geplant. Die geplante Trasse führt über den 
Sperrdamm des Hochwasserrückhaltebeckens und schließt 
an die L 828 an.  
 

V. 
Der Planfeststellungsbeschluss weist in Kapitel D. folgende 
Rechtsbehelfsbelehrung aus: 
„Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die vorstehende Entscheidung kann innerhalb eines 
Monats beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nord-
rhein-Westfalen, 48033 Münster, Klage erhoben werden.“ 
 
Horn-Bad Meinberg, den 19 Januar 2024 
 
 
Krüger 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
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Stadt Lage 
 
30 Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels 
 
Das Dienstsiegel mit der Beschriftung Albert-Schweitzer-
Schule - Förderschule der Stadt Lage, Nr. 1, versehen mit 
dem Landeswappen NRW, mit einem Durchmesser von 4,0 
cm, wird hiermit für ungültig erklärt.   
 
Lage, den 17.01.2024 
 
Stadt Lage 
 
 
gez. Matthias Kalkreuter 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
 
 
 
31 Eingliederung der Zweckverbände GKD 
 Paderborn und OWL-IT in den Zweckverband 
 Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravens-
 berg/Lippe gem. § 22a GkG NRW 
 
Die 5. Änderungssatzung des Zweckverbandes „Kommuna-
les Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe“, zugleich 
Neufassung der Verbands-satzung des Zweckverbandes 
„Ostwestfalen-Lippe-IT“ ist nach Abschluss des Anzeigever-
fahrens von der Aufsichtsbehörde im Amtsblatt für den Re-
gierungsbezirk Detmold Nr. 51 vom 18.12.2023, S. 356ff 
(Abl. Reg. Dt. 2023 S. 356) veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied des 
Verbandes gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) vom 
01.10.1979 (GV.NRW.S. 621) in der zurzeit gültigen Fas-
sung hin. 
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt 
Lage einsehbar: 
www.lage.de/Rathaus&Politik/Bürgerservice/Bekanntma-
chungen 
 
Lage, 10.01.2024 
 
 
Stadt Lage 
Gez. Matthias Kalkreuter 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
 
 
 
32 Einladung zur Versammlung der Jagdgenos-
 senschaft Hagen-Waddenhausen am Mittwoch, 
 28. Februar 2024 um 20:00 Uhr, im Pfadfinder-
 heim, Am Obstgarten 1, 32791 Lage 
 
Tagesordnung: 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der 
Anwesenheit und der Tagesordnung 

2. Berichte des Vorstandes, des Kassenführers und 
der Rechnungsprüfer 

3. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers 
4. Neuwahlen gemäß Satzung 
5. Sonstiges 

 
Lage, den 19.01.2024  
 
 
gez. Matthias Kalkreuter  
Bürgermeister als  
Notvorstand 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
33 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 
 Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo 
 für das Haushaltsjahr 2024 
 
1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024  
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 
490), hat der Rat der Stadt Lemgo mit Beschluss vom 11. 
Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehen-den Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf    
      131.506.563 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   
      138.876.018 EUR 
 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 
      131.467.117 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf  
      141.884.847 EUR 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf 
              7.474.344 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 
           22.100.981 EUR 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf 
          74.007.536 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 
          57.729.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2a 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Inves-
titionen erforderlich ist, wird auf  
             8.000.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 
*Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Be-
deutung, da diese mit Hebesatzung vom 12.12.2023 festge-
legt wurden. 
 
 
 
 

 
§ 2b 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die 
Konzernfinanzierung erforderlich ist, wird auf 
             11.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen 
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 
              810.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund 
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
wird auf 
         7.369.455,00 EUR 
 
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund 
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
wird auf 
             0 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
            40.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 2024 
 
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe   
 (Grundsteuer A) auf      280 v. H 
 1.2 für Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf     525 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 2024 auf         450 v.H. 
 

§ 7 
 
 
entfällt 
 
 

§ 8 
 
1. Die im Stellenplan mit "k. w." (künftig wegfallend) oder 
"k. u." (künftig umzuwandeln) vermerkten Stellen für Be-
amte und tariflich Beschäftigte fallen beim Freiwerden weg 
bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festge-
legten Eingruppierungsmerk-male umgewandelt. 
 
2. Wird einem/einer Beamten/Beamtin ein Amt mit höherem 
Endgrundgehalt verliehen, so kann er/sie mit Rückwirkung 
von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle einge-
wiesen werden, soweit er/sie während dieser Zeit die Oblie-
genheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes  
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tatsächlich wahrgenommen hat und die Planstelle, in die 
er/sie eingewiesen wird, besetzbar war. 
 
3. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des 
Haushaltsjahres - insbesondere im Rahmen der Wiederbe-
setzung von Stellen - Beamten-stellen mit vergleichbaren 
Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Be-
amten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Ge-
brauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende 
Haushaltsjahr entsprechend anzupassen. 
 

§ 9 
 
Bestimmungen über Deckungsfähigkeit und Deckungs-
vermerke zum Haushaltsplan  
 
Deckungsfähigkeit nach § 21 KomHVO 
 
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Er-
träge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen zu 
Budgets verbunden werden. In allen Budgets ist die Summe 
der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haus-
haltsführung verbindlich (§ 21 Abs. 1 KomHVO). Die Bewirt-
schaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des 
Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Es wer-
den folgende Budgets gebildet: 
 
1. Sonderbudgets für 
 
a) die Personal- und Versorgungsaufwendungen / 
 -auszahlungen (ohne Honorare 5019/7019),  
 
b) die Aufwendungen / Auszahlungen für die Mieten 
 und Nebenkosten an die Gebäudewirtschaft 
 Lemgo (GWL) einschließlich der Nebenkosten-
 nachzahlungen und 
 
2. Budgets für 
 
a) jeden einzelnen Geschäftsbereich laut Organi-
 gramm, 
 
b) die Stäbe und 
  
c) den Personalrat, Gleichstellung und örtliche 
 Rechnungsprüfung. 
 
Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung: 
 
Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen können 
für entsprechende zweckgebundene Mehr-aufwendungen / 
Mehrauszahlungen verwendet wer-den. Dies gilt auch für 
Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 Abs. 2 
KomHVO). Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen 
gelten nicht als über-planmäßige 
oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen. 
 
Stehen Aufwendungen / Auszahlungen zweckgebundene 
Erträge / Einzahlungen, insbesondere Zu-weisungen des 
Landes, gegenüber, dürfen die Auf-wendungen / Auszahlun-
gen erst dann geleistet wer-den, wenn die Erträge / der Ein-
gang der Einzahlungen rechtlich und tatsächlich gesichert 
sind. 
 
Unechte Deckungsfähigkeit ohne Zweckbindung: 
 
Unerhebliche Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für 
entsprechende Mehraufwendungen / Mehr-auszahlungen  

 
nach Genehmigung des Kämmerers verwendet werden (§ 2 
Ziffer 11 Zuständigkeitsordnung). 
 
Stehen diesen Aufwendungen / Auszahlungen entspre-
chende Erträge / Einzahlungen gegenüber, dürfen die Auf-
wendungen / Auszahlungen erst dann geleistet werden, 
wenn die Erträge / Eingang der Ein-zahlungen rechtlich und 
tatsächlich gesichert sind. 
 
Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit: 
 
a) Aufwands- und Auszahlungskonten, die als be-
 günstigtes Konto zu einem zweckgebundenen Er-
 trag und einer zweckgebundenen Einzahlung ge-
 hören und 
   
b) Verfügungsmittel nach § 14 KomHVO. 
 
Verpflichtungsermächtigungen :  
 
Diese können mit Genehmigung des Stadtkämmerers gem. 
§ 12 Abs. 2 KomHVO auch für andere Investitionsmaßnah-
men in Anspruch genommen wer-den. Der im § 3 der Haus-
haltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen darf nicht überschritten werden. 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Nach öffentlicher Bekanntgabe im Kreisblatt Lippe vom 
10.11.2023 hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen 
Anlagen gem. § 80 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. 
NRW. S. 490), öffentlich bis zum Abschluss des Beratungs-
verfahrens im Rat zur Einsichtnahme ausgelegen. 
In der Bekanntgabe ist darauf hingewiesen worden, dass ge-
gen den Entwurf Einwohner und Abgabe-pflichtige innerhalb 
einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Ein-
wendungen erheben können. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 
5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungs-
behörde in Detmold mit Schreiben vom 14.12.2023 ange-
zeigt worden. 
 
Der Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde hat mit Verfügung vom 09.01.2024 das Anzei-
geverfahren gem. § 80 Abs. 5 S. 4 GO NRW abgeschlossen. 
 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 26.01.2024 
bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. 
§ 96 Abs. 2 GO NRW in der Kämmerei, Papenstraße 9, Zim-
mer 117, öffentlich aus und ist im Internet unter der Adresse 
www.lemgo.de verfügbar. 
 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. 
NRW. S. 490), beim Zustandekommen dieser Satzung (orts-
rechtlichen Bestimmung) nach Ablauf von 6 Monaten seit  
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dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht wor-
den, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung der Haus-
haltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für das Haus-
haltsjahr 2024 wird auf der Internetseite der Stadt Lemgo 
www.lemgo.de zugänglich gemacht. 
 
 
Lemgo, den 10.01.2024 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Markus Baier 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
 
 
 
34 39. Änderung des Flächennutzungsplans und 
 Bebauungsplanverfahren Nr. 26 01.68 “Südli-
 che Liebigstraße“  
 
Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Alten Han-
sestadt Lemgo hat die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung 
für die 39. Änderung des Flächennutzungsplans und für das 
Bebauungs-planverfahren Nr. 26 01.68 “Südliche Liebig-
straße“ beschlossen. 
 
Die förmliche Offenlage wird auf Grundlage des BauGB in 
der zurzeit geltenden Fassung durchgeführt. 
 
Die Geltungsbereiche der 39. Änderung des Flächennut-
zungsplanes und des Bebauungsplanes 26 01.68 „Südliche 
Liebigstraße“ sind in den beigefügten Kartenauszügen gra-
fisch dargestellt. 
 
Das Plangebiet befindet sich im südlichen Stadt-bereich der 
Alten Hansestadt Lemgo und grenzt im Norden an die Lie-
bigstraße und im Westen an die Bunsenstraße. 
 
Für die genaue Abgrenzung sind die in den Plan-unterlagen 
vorgenommenen Grenzeintragungen verbindlich. 
 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
Das Plangebiet soll eine Erweiterung des Innovation Cam-
pus Lemgo (ICL) ermöglichen. Damit dies bedarfsgerecht 
möglich wird, ist ein multifunktionaler Nutzungskatalog in 
Bezug zum vorhandenen Campus geplant. Dadurch kann 
auf verschiedene Campusentwicklungen reagiert werden.  

 
Die naturschutzfachliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, 
dass die vorhandenen Grünstrukturen einen erhaltenswer-
ten Lebensraum für Pflanzen und Tiere darstellen. Deshalb 
ist ein weiteres wesentliches Ziel diese Strukturen zu erhal-
ten und zu schützen. 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die Unterlagen zum Planentwurf der 39. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes und des Bebauungsplanes 26 01.68 
„Südliche Liebigstraße“ werden in der Zeit vom  
 

29.01.2024 bis einschl. 01.03.2024 
 
zu jedermanns Einsicht veröffentlicht.  
 
Die Unterlagen können innerhalb dieses Zeit-raums online 
in den Beteiligungsportalen unter http://www.o-
sp.de/lemgo/beteiligung.php und https://www.bauleitpla-
nung.nrw/ eingesehen werden. In diesen Portalen besteht 
die Möglichkeit sich zur Planung zu äußern und Stellungnah-
men abzugeben. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet können die Un-
terlagen Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 
12.00 Uhr sowie Donnerstagnachmittag von 14.00 bis 17.00 
Uhr während der Öffnungszeiten des Bauamtes der Stadt 
Lemgo, Heustr. 36 - 38, in der Abteilung Stadtplanung auf 
einem digitalen Lesegerät eingesehen werden.  
 
Um einen individuellen Erörterungstermin zu vereinbaren, 
wenden Sie sich bitte an den zuständigen Sachbearbeiter 
(Telefon: 05261 213-399; Mail: 5.610@lemgo.de). 
 
Während der Veröffentlichungsfrist sollen Stellungnahmen 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB elektronisch vorgebracht werden. 
Bei Bedarf können diese aber auch auf anderem Weg abge-
geben werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 
39. Änderung des Flächennutzungsplans und den Bebau-
ungsplan 26 01.68 „Südliche Liebigstraße“ unberücksichtigt 
bleiben können. Auch wird darauf hingewiesen, dass eine 
Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechts-
behelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können. 
 
Arten umweltbezogener Informationen und wesentliche be-
reits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen 
 
1. Begründung und Umweltbericht 
 
In der Begründung und dem Umweltbericht werden u.a. die 
Bestandssituation und die Belange des Umweltschutzes, 
insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt 
sowie die umweltbezogene Auswirkungen auf den Men-
schen und seine Gesundheit sowie auf Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter und deren Wechselwirkungen und Wir-
kungsgefüge untereinander sowie die geplanten Maßnah-
men zur Vermeidung Verringerung und zum Ausgleich nach-
teiliger Auswirkungen untersucht und bewertet. 
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Weiterhin werden u.a. die Themen der Klimawandelanpas-
sung, Entwässerung und Starkregenvorsorge behandelt. 
 
2. Fachgutachten und fachgutachterliche Stellungnahmen 
 
1. Wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag (September 2023) mit 
Entwässerungsplanung und Überflutungsnachweis für ein 
30-jähriges Regenereignis. 
 
2. Entwässerungskonzeption bei Starkregen (September 
2023) mit Darstellungen notwendiger Rückhaltevolumen.   
 
3. Artenschutzbeitrag (März 2023) mit Angaben zum vorlie-
gende Artenspektrum, welche anhand einer Messtischblatt-
auswertung nach dem Fachinformationssystem (FIS) „Ge-
schützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ des LANUV, des 
Fachinformationssystems @linfos, faunistischer Untersu-
chungen der Artengruppen der Fledermäuse, Vögel und 
Amphibien sowie eigener Begehungen ermittelt. Es erfolgte 
eine fachlich begründete Auswahl derjenigen Arten, deren 
Vorkommen und Betroffenheit aufgrund ihrer spezifischen 
Lebensraumansprüche im Untersuchungsgebiet möglich 
sind bzw. wurden insbesondere die Arten berücksichtigt, 
welche im Zuge der faunistischen Untersuchungen vor Ort 
nachgewiesen werden konnten. 
 
Als Ergebnis dieser Vorprüfung konnte eine artenschutz-
rechtliche Beeinträchtigung von planungsrelevanten Vogel-
arten Bluthänfling und Girlitz nicht ausgeschlossen werden. 
Aufgrund dessen wurden geeignete Vermeidungsmaßnah-
men formuliert, um den Eintritt von vorhabenbedingten Ver-
botstatbeständen zu verhindern. 
 
3. Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange aus der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB 
 
1. Kreis Lippe mit Angaben zu vorhandenen Grünstrukturen, 
Artenschutz, Wasserwirtschaft, Lichtimmissionen und abfall-
rechtlichen Hinweisen. 
 
2. Geologischer Dienst zu den geologischen Verhältnissen 
im Plangebiet. 
 
3. Lippischer Heimatbund zu Klima, Grünstrukturen und 
Sichtbeziehungen zum Biesterberg. 
 
4. Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der Beteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit zu den Themen Verkehr, 
Starkregen, Art und Maß der baulichen Nutzung.  
 
Lemgo, den 16.01.202 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Markus Baier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
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35 Vorhabenbezogener Bebauungsplan 27 01.22 
 „Hansehof“ 
 
Beschluss über die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung 
und die förmliche Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 
2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
 
„Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Alten Han-
sestadt Lemgo beschließt die förmliche Öffentlichkeitsbetei-
ligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die förmliche Behör-
denbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB.“  
 
Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Alten Han-
sestadt Lemgo hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
20.06.2023 die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und die Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB für den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan 27 01.22 Hansehof im Vollverfahren beschlossen. 
 
Diese Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuches (BauGB) in der z.Zt. geltenden Fassung öffent-
lich bekannt gemacht.  
 
Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungs-pla-
nes 27 01.22 Hansehof liegt inmitten der Kernstadt Lemgos. 
Es wird im Norden durch die Mohlenstraße, im Osten durch 
die Breite Straße, im Süden durch die Stiftstraße und im 
Westen durch anschließende Wohnbebauung begrenzt. 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes 27 01.22 Hansehof ist in dem beigefügten Kartenaus-
zug grafisch dargestellt. Für die genaue Abgrenzung sind 
die in den Planunterlagen vorgenommenen Grenzeintragun-
gen verbindlich. 
 
Ziele und Zwecke der Planung 
Das Plangebiet ist derzeit noch durch den Bebauungsplan 
26 01. N „Stiftstraße/ Mohlenstraße“ über-plant. Das Ge-
lände des ehemaligen Einkaufszentrums „Hansecenter“ soll 
einer neuen Nutzung durch Wohnbebauung zugeführt wer-
den. Die Festsetzungen sind jedoch nach heutiger Auffas-
sung überholt und lassen die Vorhabenplanung nicht zu. Um 
die städtebauliche Entwicklung an diesem Standort zu er-
möglichen, soll ein neuer Bebauungsplan das erforderliche 
Baurecht schaffen.   
 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die Unterlagen zum Planentwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes 27 01.22 Hansehof können in der Zeit 
vom  
 

29.01.2024 bis einschl. 01.03.2024 
 
Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 12.00 Uhr 
sowie Donnerstagnachmittag von 14.00 bis 17.00 Uhr wäh-
rend der Öffnungszeiten des Bauamtes der Stadt Lemgo, 
Heustr. 36 - 38, in der Abteilung Stadtplanung auf einem di-
gitalen Lesegerät eingesehen werden. 
 
Während der Veröffentlichungsfrist sollen Stellungnahmen 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB elektronisch vorgebracht werden. 
Bei Bedarf können diese aber auch auf anderem Weg abge-
geben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 27 
01.22 Hansehof unberücksichtigt bleiben können.  
 

 
Die Unterlagen des vorhabenbezogenen Bebauungsplan 27 
01.22 Hansehof können zusätzlich online im Beteiligungs-
portal unter http://www.o-sp.de/lemgo/beteiligung.php und 
https://www.bauleitplanung.nrw/ eingesehen werden. In die-
sen Portalen besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich zur Pla-
nung zu äußern und Stellungnahmen abzugeben. 
 
Um eine Rücksprachemöglichkeit gewährleisten zu können 
wird empfohlen, sich telefonisch unter 05261 213-411 oder 
per Mail unter k.driedger@lemgo.de anzumelden. 
 
Stellungnahmen zu den Entwürfen des Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan 27 01.22 Hansehof können auch 
schriftlich an die Alte Hansestadt Lemgo, Der Bürgermeister, 
Abteilung Stadtplanung, Heustr. 36 - 38, 32657 Lemgo, oder 
per E-Mail an (k.driedger@lemgo.de) gerichtet werden.  
 
Arten umweltbezogener Informationen und wesentliche be-
reits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen 
 
1. Begründung und Umweltbericht (April 2023) 
Es wurde eine Ortsbegehung zur Überprüfung der beste-
henden Umweltsituation durchgeführt. Die Auswirkungen 
der Planung auf die Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen, 
Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Kultur 
und sonstige Sachgüter sowie biologische Vielfalt und die 
Wechselwirkung (§1 Abs. 6 BauGB) wurden darin unter-
sucht. Darüber hinaus werden die potenziellen Beeinträchti-
gungen der Schutzgüter analysiert, die relevanten Wirkfak-
toren beschrieben und geplante Vermeidungs- und Vermin-
derungsmaßnahmen benannt. Die verbleibenden, unver-
meidbaren Beeinträchtigungen werden genannt. Mit dem 
Vorhaben können Eingriffe in den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild verbunden sein. Diese Eingriffe werden ge-
mäß §§ 14 und 15 Bundesnatur-schutzgesetz (BNatSchG) 
analysiert und quantifiziert. Es entsteht kein Kompensations-
bedarf für den Bebauungsplan.    
 
 
2. Schallgutachten (Mai 2022, Ergänzungen Januar, April 
und September 2023) 
Die östlich des Vorhabengebietes geplante Stellplatzanlage 
wurde ebenfalls berücksichtigt. Für die Beurteilung der Ge-
samtbelastung wurde neben der Betrachtung der untersuch-
ten Anlage auch die Vorbelastung im Einwirkbereich heran-
gezogen. Die Lärmimmissionen zur Tages- und Nachtzeit, 
sowie kurzzeitige Geräuschspitzen wurden untersucht. Für 
die Umsetzung der Planung werden Schallschutzmaßnah-
men und einzuhaltenden Randbedingungen genannt. 
 
3. Verkehrsgutachten (Mai 2022) 
Das Verkehrsgutachten untersucht die induzierten Verkehre 
und deren Auswirkung auf die angrenzenden Straßen. Der 
neu entstehende Knotenpunkt Stiftstraße/ Tiefgarage wurde 
auf seine Leistungsfähigkeit hin untersucht. Die Zusatzbe-
lastung (166 KfZ pro Tag) bei Umsetzung der Planung wird 
als verkehrlich verträglich bewertet, daher werden keine 
Handlungsempfehlungen genannt. 
 
4. Baugrunduntersuchungen und Geotechnisches Gutach-
ten (März 2021) 
Die Baugrundschichtungen und die aktuellen Grundwasser-
verhältnisse wurden durch eine Kleinrammbohrung erkun-
det. Fünf Rammsondierungen wurden zur Feststellung der 
Baugrundfestigkeit      
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5. Artenschutzfachbeitrag (April 2023)  
Im Artenschutzfachbeitrag wurde eine Abschätzung über die 
Vereinbarkeit des Vorhabens mit den artenschutzrechtli-
chen Vorgaben des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG).  Im Rahmen der Vorprüfung konnten arten-
schutzrechtliche Betroffenheiten gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG für die im Rahmen der Datenrecherche ermittel-
ten Arten ausgeschlossen werden.  
 
6. Entwässerungsplanung 
Anfallendes Schmutzwasser und Niederschlagswasser wird 
über den in der angrenzenden Straße befindlichen Misch-
wasserkanal der Kläranlage Lemgo zugeleitet. Eine Versi-
ckerung von Niederschlagswasser ist laut Bodengutachten 
nicht möglich. Der Überflutungs-nachweis gemäß DIN 1986-
100 wurde geführt (20.12.2023). Für das erforderliche Rück-
haltevolumen wird neben der Tiefgaragenrampe und unter 
dem Fußweg ein Rückhalteraum hergestellt.    
 
7. Belange des Umweltschutzes 
Schutzgut Mensch: 
Es wurde ein Lärmschutzgutachten beauftragt. Die vorge-
schlagenen Maßnahmen werden umgesetzt. 
Schutzgut Tiere: 
Die Maßnahmen des Artenschutzbeitrages werden umge-
setzt. 
Schutzgut Pflanzen: 
Vorhandene Gehölze sind, soweit möglich, zu erhalten. Ein 
Bestandsbaum muss gefällt werden und wird 1:4 ersetzt. Die 
DIN 18920 ist zu beachten. 
Schutzgut Boden: 
Der Abgrenzungsbereich des VEP ist bereist überwiegend 
versiegelt. Durch teilweise Entsiegelung (z.B. Kinderspiel-
platz) wird die Situation dezent verbessert. Es gelten die DIN 
18300 (Erdarbeiten) sowie die DIN 18915 (Bodenarbeiten).  
Schutzgut Wasser: 
Für den Bau der Tiefgarage ist eine bauzeitige Grundwas-
serabsenkung erforderlich. Dies ist frühzeitig mit der Unte-
ren Wasserbehörde des Kreis Lippe abzustimmen. 
Stadtklima und Luftreinhaltung: 
Durch die teilweise Entsiegelung der heute noch fast voll-
ständig versiegelten Fläche und die zusätzliche Begrünung 
(Gärten, Dachbegrünung, Baumpflanzung Spielplatz) wird 
das Klima insgesamt positiv beeinflusst.   
  
3. Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange aus der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB 
 
1. Stellungnahme des Geologischen Dienstes zu den geolo-
gischen Verhältnissen im Plangebiet. 
 
2. Stellungnahme der Deutschen Telekom zum Leitungsbe-
stand und Kabelschutzanweisungen während der Bau-
phase.  
 
3. Stellungnahme des LWL Archäologie Westfalen zu einem 
potenziellen Bodendenkmal und erforderlichen archäologi-
schen Maßnahmen. 
 
4. Stellungnahme des LWL Denkmalpflege, Land-schafts- 
und Baukultur in Westfalen zu den im Plan-gebiet vorhande-
nen Baudenkmälern.  
 
5. Stellungnahme der Stadtwerke Lemgo zu Strom-, Wärme- 
und Wasserversorgung im Plangebiet sowie der Hinweis 
zum Umgang mit vorhandenen Leitungs-anlagen. 
 

 
6. Stellungnahme vom Kreis Lippe mit Aussagen zum Im-
missionsschutz, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Katas-
ter, Brandschutz und Straßenverkehr. 
    
 
4. Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der Beteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Es sind Stellungnahmen der Öffentlichkeit zu den Themen 
Abstandflächen, Gebäudehöhe und Verschattung, mögliche 
Gefahren bei der Grundwasserabsenkung im Zuge des Tief-
garagenbaus, der angespannten Parkplatzsituation in der 
Mohlenstraße, induzierte Verkehre, Baustellverkehr, Lärm-
belästigung durch den geplanten privaten Spielplatz und den 
Erhalt der vorhandenen Bruchsteinmauer. Darüber hinaus 
sind Stellungnahmen zum den Themen Denkmalschutz, Er-
haltung des Ortsbildes und Nachhaltigkeit eingegangen.    
 
 
Lemgo, den 16.01.2024 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Markus Baier 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
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Stadt Lügde 
 
36 "Ankündigung von Vermessungs- und Kartie-
 rungsarbeiten" 
 
ANKÜNDIGUNG VON VERMESSUNGS- UND KARTIE-
RUNGSARBEITEN SOWIE ORTSBESICHTIGUNGEN 
UND DOKUMENTATION FÜR DIE TRASSENPLANUNG 
 
Ortsübliche Bekanntmachung im Bereich der Stadt Lügde 
 
Rhein-Main-Link  
Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den 
gesetzlichen Auftrag, das Übertragungsnetz im Zuge der 
Energiewende um- und auszubauen.  
Der Rhein-Main-Link ist eins dieser zentralen Netzausbau-
projekte, um Deutschland bis 2045 klimaneutral mit Strom 
zu versorgen. Er bündelt vier Erdkabel-Gleichstromvorha-
ben und wird zukünftig bis zu acht Gigawatt regenerativ pro-
duzierten Strom von Niedersachsen nach Hessen transpor-
tieren. Neben der bereits im Gesetz (Bundesbedarfsplange-
setz Nr. 82) verankerten Verbindung DC34 vom Netzver-
knüpfungspunkt (NVP) Suchraum 
Ovelgönne/Rastede/Westerstede/Wiefelstede zum NVP 
Bürstadt sieht der zweite Entwurf des Netzentwicklungs-
plans 2037/2045 die folgenden drei Verbindungen vor: 
DC35 vom NVP Suchraum Ovelgönne/Rastede/Wie-
felstede/Westerstede zum NVP Marxheim (Taunus) sowie 
die Offshore-Netzanbindungssysteme NOR-19-2 und NOR-
19-3 mit den NVP im Suchraum Ried und in Kriftel. Maßgeb-
lich für den Verlauf des Rhein-Main-Links ist ein sogenann-
ter Präferenzraum, der von der Bundesnetzagentur erstma-
lig für Erdkabel-Gleichstromvorhaben ermittelt wurde.   
 
Für die Trassenplanung und Erstellung der Unterlagen für 
das Planfeststellungsverfahren müssen durch Amprion Vor-
arbeiten ausgeführt werden. Diese Vorarbeiten sind gemäß 
§ 44 Abs. 1 EnWG durchführbar, um eine Planungsgrund-
lage zu schaffen. Dazu zählen Kartierungs- und Vermes-
sungsarbeiten sowie Ortsbesichtigung und Dokumentation.  
 
Kartierungsarbeiten: Für die Erstellung der umweltfachli-
chen Unterlagen im bevorstehenden Planfeststellungsver-
fahren sind Bestandserfassungen der Tier- und Pflanzenar-
ten erforderlich. Die Kartierungen dienen dazu, Aufschluss 
über relevante Artvorkommen zu erhalten. Da sich die Kar-
tierungsarbeiten am jahreszeitlichen Verlauf der Flora und 
Fauna orientieren und darüber hinaus der Witterung unter-
liegen, sind die aufgeführten Arbeiten in der Abfolge varia-
bel.  
Folgende Kartierungsarbeiten, die jedoch nicht auf allen 
Grundstücken erfolgen müssen, werden von der Amprion 
GmbH bzw. ihren Beauftragten durchgeführt:  
 
Biotoptypenkartierung: Die Biotoptypenkartierung wird 
durch Begehungen und flächendeckende Inaugenschein-
nahme eines potenziellen 800-m-Trassenbandes im Präfe-
renzraum festgestellt.  
 
Brut- und Rastvogelkartierung: Es werden mehrere Tag- 
und ggf. auch Nachtbegehungen innerhalb von Natura 
2000-Gebieten durchgeführt.  
 
Horst- und Höhlenbaumkartierung: Die Sichtkontrolle und 
Besatzüberprüfung der Horste an einzelnen Bäumen erfolgt  
 

 
durch Begehungen in der laubfreien Zeit in den Wintermo-
naten und ggf. ergänzend im Sommer innerhalb von Natura 
2000-Gebieten. 
  
Fledermauskartierungen: Innerhalb von Natura 2000-Ge-
bieten werden durch Nachtbegehungen in den Sommermo-
naten Fledermäuse erfasst.  
 
Kartierungen von Haselmaus, Brandmaus, Fischotter, 
Biber, Wildkatze, Amphibien, Reptilien, Schmetterlin-
gen, Libellen, Käfern: Tagsüber und teilweise nachts wer-
den innerhalb von Natura 2000-Gebieten die verschiedenen 
Arten erfasst.  
 
Kartierung von Fischen, Rundmäulern, Flusskrebsen 
und Muscheln: Begehung bzw. Bootsbefahrung von rele-
vanten Gewässern sowohl tagsüber als auch nachts inner-
halb von Natura 2000-Gebieten.  
 
Vermessungsarbeiten: Innerhalb des Präferenzraums sind 
Vermessungsarbeiten, u.a. zum Abgleich von Luftbilddaten 
erforderlich. Im Zuge der Vorarbeiten ist die tatsächlich vor-
handene Topographie vor Ort aufzunehmen. Die Arbeiten 
werden i.d.R. fußläufig mit üblichen tragbaren Vermes-
sungsgeräten durchgeführt. Unter gewissen Voraussetzun-
gen können auch mit Vermessungstechnik ausgestattete 
Drohnen die Topographie aus der Luft erfassen. In der Re-
gel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedin-
gungen – innerhalb weniger Tage abgeschlossen.  
 
Ortsbesichtigung und Dokumentation: Ziel ist es, Um-
weltdaten, Informationen über Kreuzungspunkte sowie die 
örtlichen Gegebenheiten mit Blick auf geografische und ge-
ologische Gesichtspunkte zu ermitteln.  
Die Ortsbesichtigungen werden in der Regel durch Klein-
gruppen von zwei Personen mit üblichen Pkw‘s durchge-
führt. Diese nutzen öffentliche Wege und befahren Wirt-
schafts- und Privatwege nur dort, wo es unbedingt notwen-
dig ist. Bei der Dokumentation werden keine besonderen 
Geräte eingesetzt, sondern lediglich fotografische Aufnah-
men und Notizen zu den geografischen und geologischen 
Gegebenheiten angefertigt.  
 
Die angekündigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essen-
tieller Daten, die für die weitere Planung des Vorhabens er-
forderlich sind.  
 
Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den von 
den Untersuchungen betroffenen Eigentümer*innen und 
Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 
EnWG bekanntgemacht. 
 
Die Vorarbeiten erstrecken sich über einen Gesamtzeitraum 
von  
 
FEBRUAR 2024 BIS FEBRUAR 2025  
 
Die Grundstücke und landwirtschaftlichen Wege werden nur 
tageweise und kurzzeitig betreten bzw. letztere befahren. In 
der Regel sind die Mitarbeiter*innen zu Fuß unterwegs. Die 
Arbeiten vor Ort dauern wenige Minuten bis mehrere Stun-
den. Um die Flächen mit dem Fahrzeug zu erreichen, wer-
den öffentliche, private und landwirtschaftliche Wege ge-
nutzt. Gegebenenfalls werden Flurstücke, je nach Witterung 
und Aufwand, mehrmals an verschiedenen Tagen innerhalb 
des angegebenen Zeitraums betreten.   
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Ggf. werden bei der Erfassung einzelner Arten(-gruppen) 
Hilfsmittel eingesetzt (z. B. Ausbringen von Reusen für den 
Nachweis von Amphibien, von Reptilienmatten als Ruhe-
stätte für Reptilien, von Haselmaustubes), die auch für eine 
begrenzte Zeit innerhalb der Flächen belassen werden.  
 
Mit den Arbeiten haben wir die Planungsgemeinschaften Ar-
beitsgemeinschaft Arcadis | ILF - R-M-L, c/o Arcadis Ger-
many GmbH, Europaplatz 3, 64293 Darmstadt sowie Inge-
nieurgemeinschaft Teamplan FBGM, Pforzheimer Str. 128b, 
76275 Ettlingen beauftragt.  
 
Eine Inanspruchnahme der Flurstücke erfolgt nur im Rah-
men der oben beschriebenen Vorarbeiten und auf Grund-
lage des § 44 EnWG. Gemäß Absatz 1 müssen Eigentü-
mer*innen und sonstige Nutzungsberechtigte diese Arbeiten 
dulden, da sie zur Vorbereitung der Planung dienen.  
 
Im Zuge der Arbeiten werden keine Schäden verursacht. 
Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, kön-
nen diese beim u.g. Kontakt angezeigt werden. Wir werden 
diese sodann entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in § 
44 Abs. 3 EnWG entschädigen.   
 
Bei allen Vorarbeiten setzen wir höchste Standards für den 
Schutz von Mensch und Umwelt. Die Belange von Umwelt, 
Natur und Landschaft nehmen wir dabei sehr ernst und hal-
ten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen 
zudem die temporäre Störung der Wohn- und Erholungs-
funktionen während der Erkundungsphase durch voraus-
schauende Planung, Absprachen mit Behörden und Be-
troffenen sowie den Einsatz schonender Technologien so 
gering wie möglich zu halten.  
 
Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentü-
mer*innen und sonstigen Nutzungsberechtigten für Ihr Ver-
ständnis.  
 
Für Rückfragen zur Bekanntmachung stehen wir Ihnen gern 
über unsere Telefonhotline unter der Rufnummer: +49 6251 
8263288 in den Zeiträumen  
 

- Montag: 09:00 - 20:00 Uhr –  
- Dienstag bis Freitag 09:00 - 18:00 Uhr - 

 
zur Verfügung.  
 
Sie können uns auch gerne eine Rückrufbitte zukommen 
lassen, wir kontaktieren Sie dann kurzfristig. Hinterlassen 
Sie uns dazu bitte Ihre Telefonnummer und den Termin-
wunsch für einen Rückruf.  
 
DIE FOLGENDEN FLURE IM BEREICH DER STADT 
LÜGDE SIND VON DEN VORARBEITEN BETROFFEN: 
  
Wir weisen darauf hin, dass nicht alle Flurstücke in den un-
ten genannten Fluren zwangsläufig für die Vorarbeiten in 
Anspruch genommen werden. Der genaue Bedarf ergibt 
sich vor Ort. Eine Liste der in Anspruch zu nehmenden Flur-
stücke finden Sie auf unserer Projektwebsite:  
https://rhein-main-link.amprion.net/Mediathek/Bekanntma-
chungen/ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Gemarkung: Elbrinxen  
Flur 1, Flur 2, Flur 3, Flur 4, Flur 5, Flur 6, Flur 7, Flur 8  
 
Gemarkung: Falkenhagen  
Flur 1, Flur 2, Flur 3, Flur 4, Flur 5  
 
Gemarkung: Harzberg  
Flur 1  
 
Gemarkung: Hummersen  
Flur 1, Flur 2, Flur 3, Flur 4, Flur 5, Flur 6, Flur 7  
 
Gemarkung: Köterberg  
Flur 1, Flur 2  
 
Gemarkung: Lügde  
Flur 5, Flur 10, Flur 11, Flur 12, Flur 14, Flur 15, Flur 16, Flur 
17, Flur 18, Flur 19, Flur 20, Flur 21, Flur 23, Flur 24, Flur 
25, Flur 26, Flur 36, Flur 37, Flur 38  
 
Gemarkung: Niese  
Flur 1, Flur 2, Flur 3, Flur 4, Flur 5  
 
Gemarkung: Rischenau  
Flur 1, Flur 2, Flur 3, Flur 4, Flur 5, Flur 6, Flur 7, Flur 8, Flur 
9  
 
Gemarkung: Sabbenhausen  
Flur 1, Flur 2, Flur 3, Flur 4, Flur 5, Flur 6, Flur 7, Flur 8, Flur 
9, Flur 10, Flur 11  
 
Gemarkung: Wörderfeld  
Flur 1, Flur 2, Flur 3, Flur 4, Flur 5 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
 
 
 
37 Genossenschaftsversammlung des gemein-
 schaftlichen Jagdbezirkes Niese 
 
Einladung zur Versammlung der Jagdgenossen des ge-
meinschaftlichen Jagdbezirkes Niese, am Samstag, dem 
17.02.2024 in der Gaststätte „Zur Rose“, Inh. Karl-Heinz 
Horstmann, in Niese. Beginn: 20.00 Uhr  
 
Tagesordnung 
 

1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher  
2. Bericht des Schriftführers  
3. Bericht des Kassenführers  
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4. Bericht der Kassenprüfer  
5. Entlastung des Kassenführers  
6. Entlastung des gesamten Vorstandes  
7. Neuwahlen  
8. Beratung und Beschussfassung zum aktuellen 

Pachtvertrag  
9. Aktuelles zur Jagd  
10. Wegebau  
11. Verschiedenes  

 
Stadt Lügde, den 15.01.2024  
 
Der Bürgermeister als Notvorstand 
 
 
gez. Blome 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
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Gemeinde Schlangen 
 
38 Lärmaktionsplanung – Beteiligung der Öffent-
 lichkeit 
 
Hier: Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
 
Hiermit wird öffentlich bekannt gemacht, dass mit der Lärm-
aktionsplanung im Rahmen der 4. Stufe für die Gemeinde 
Schlangen begonnen worden ist.  
 
Nach §§ 47d und 47e Bundesimmissionsschutzgesetz ist 
die Gemeinde Schlangen zur Lärmaktionsplanung verpflich-
tet. Die §§ 47a – 47f BImSchG stellen die Umsetzung der 
europäischen Umgebungslärmrichtlinie RL 2002/49 in bun-
desdeutsches Recht dar.  
 
Unter „Umgebungslärm“ werden demnach belästigende o-
der gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die durch 
Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich 
des Lärms der von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisen-
bahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für industrielle 
Tätigkeiten ausgeht definiert. 
 
Grundlage für die Lärmaktionsplanung in Schlangen sind die 
Lärmkarten und eine Betroffenheitsstatistik (Ergebnisbe-
richt), die das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz (LANUV) erstellt hat. Die aktuellen Lärmkartie-
rung sind seit Juli auf dem Umgebungslärmportal von NRW 
veröffentlicht (https://www.umgebungslaerm.nrw.de/ ). 
 
Für die Gemeinde Schlangen wurde für die folgenden Berei-
che von Hauptverkehrsstraßen Lärmkartierungen vorge-
nommen: 
 
▪ B 1 – Südliche Gemeindegrenze bis AS K 95 Schützen-
straße 
▪ B 1 – AS K 95 Schützenstraße bis AS L 937 Lippspringer 
Straße  
▪ B 1 – AS L 937 Lippspringer Str. bis östliche Gemeinde-
grenze  
 
Für diese drei Straßenabschnitte hat das Land Nordrhein-
Westfalen durch das LANUV Lärmkarten erstellen lassen, 
die nun Grundlage für die Lärmaktionsplanung in der Ge-
meinde Schlangen sind. 
 
Die Lärmaktionsplanung der Gemeinde Schlangen zielt da-
rauf ab, schädliche Umwelteinwirkungen einschließlich Be-
lästigungen durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen 
vorzubeugen oder sie zu mindern. 
 
Ein wichtiger Bestandteil dieser Lärmaktionsplanung ist da-
her die Mitwirkung der Öffentlichkeit. 
 
Der Öffentlichkeit wird hiermit die Möglichkeit für die Abgabe 
von Anregungen, Eingaben und Stellungnahmen gegeben, 
die in der Zeit vom  
 

26. Januar 2024 bis einschließlich 23. Februar 2024 
 
während der allgemeinen Dienstzeiten (montags bis freitags 
von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr sowie donnerstags von 14.00 
Uhr bis 18.00 Uhr) im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im 
Dorfe 2, 33189 Schlangen, erfolgen kann. Die Öffentlichkeit 
kann sich hier auch über die allgemeinen Ziele und Zwecke  

 
sowie wesentlichen Auswirkungen der Lärmaktionsplanung 
unterrichten. 
 
Darüber hinaus kann ein individueller Termin im Fachbe-
reich Bauen und Umwelt vereinbart werden (Tel.: 05252-
981165; E-Mail: e.meng@gemeinde-schlangen.de).  
 
Weitere Informationen zur Beteiligung erhalten Sie auch im 
Internet unter https://www.gemeinde-schlangen.de/ge-
meinde/rathaus/bekanntmachungen.php 
  
Während der o. g. Veröffentlichungsfrist können von jeder-
mann Stellungnahmen oder Anregungen zu den Lärmkar-
ten, dem Ergebnisbericht sowie zur Lärmsituation oder zu 
Minderungsmaßnahmen abgegeben werden. Dies kann z.B. 
schriftlich oder per E-Mail: e.meng@gemeinde-schlan-
gen.de erfolgen. Für die Abgabe von Stellungnahmen kann 
auf Wunsch auch ein individueller Termin unter o. g. Kon-
taktdaten vereinbart werden, bei dem die Stellungnahmen 
mündlich zur Niederschrift abgegeben werden können. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich durch die Beteiligung 
keine Rechtsansprüche auf Umsetzung von Maßnahmen er-
geben. 
 
 
Schlangen, den 10.01.2024 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Marcus Püster 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
 
 
 
39 Eingliederung der Zweckverbände GKD Pader-
 born und OWL-IT in den Zweckverband Kom-
 munales Rechenzentrum Minden- Ravens-
 berg/Lippe gem. § 22a GkG NRW 
 
Hinweis gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 der Hauptsatzung der 
Gemeinde Schlangen vom 19. November 2020 in der 
Fassung der 1. Änderung vom 17.02.2022 i.V.m. § 6 Abs. 
1 Satz 2 BekanntmVO NRW 
 
Die Gemeinde Schlangen hat die am 21.12.2023 vom Rat 
beschlossene Eingliederung der Zweckverbände GKD Pa-
derborn und OWL-IT in den Zweckverband Kommunales 
Rechenzentrum Minden- Ravensberg/Lippe gem. § 22a 
GkG NRW auf der Internetseite der Gemeinde Schlangen 
unter www.gemeinde-schlangen.de – öffentliche Bekannt-
machungen – bekanntgemacht. 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
 
 
 
40 Änderung der Straßenbeitragssatzung 
 
Hinweis gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 der Hauptsatzung der 
Gemeinde Schlangen vom 19. November 2020 in der 
Fassung der 1. Änderung vom 17.2.2022 i.V.m. § 6 Abs. 
1 Satz 2 BekanntmVO NRW 
 
Die Gemeinde Schlangen hat die am 21.12.2023 vom Rat 
beschlossene 2. Änderung der Satzung der Gemeinde 
Schlangen über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG  



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 55 
 

 

 
NW (Straßenbeitragssatzung) am 24.01.2024 auf der Inter-
netseite der Gemeinde Schlangen unter www.gemeinde-
schlangen.de – öffentliche Bekanntmachungen – bekannt-
gemacht. 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
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Abwasserwerke Blomberg 
 
41 Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-
 schlusses der Abwasserwerke Blomberg als 
 Eigenbetrieb der Stadt Blomberg zum 
 31.12.2022 
 
 
Der Rat der Stadt Blomberg hat am 14.12.2023 den Jahres-
abschluss und den Lagebericht zum 31.12.2022 festgestellt 
und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlossen: 
 
„Der Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres zum 
31.12.2022 wird wie folgt festgestellt: 
 
 Bilanzsumme 30.626.000,34 € 
 Jahresgewinn 226.837,07 € 
 
Der oben genannte Jahresgewinn 2022 wird wie folgt ver-
wendet: 
a)   15.339,00 € für die Abführung der Stammkapital-
 verzinsung an die Stadt Blomberg  
b) 211.498,07 € für die Abführung der Eigenkapital-
 verzinsung an die Stadt Blomberg 
 
Der restliche Teil der Eigenkapitalverzinsung (insg. 
379.378,54 €) in Höhe von 167.880,47 € wird aus der allge-
meinen Rücklage entnommen. 
 
Der Betriebsleitung der Abwasserwerke Blomberg wird un-
eingeschränkt Entlastung erteilt.“ 
 
Die Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung zum 
31.12.2022 sind als Anlagen beigefügt. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung 
des folgenden Jahresabschlusses bei den Abwasserwerken 
der Stadt Blomberg, Paradies 1 – 3, 32825 Blomberg, wäh-
rend der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg unter www.blomberg-
lippe.de (Service & Verwaltung/Öffentliche Bekanntmachun-
gen) einsehbar. 
 
 
Blomberg, den 10. Januar 2024 
Abwasserwerke Blomberg 
Betriebsleiter 
 
 
gez. Stammermann 
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Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter 
 
42 Aufgebot einer Sparurkunde   
 
Die Sparurkunde Nr. 3010236259 ausgestellt von der Spar-
kasse Paderborn-Detmold als Rechtsnachfolger der ehema-
ligen Sparkasse Paderborn ist abhandengekommen.   
Der Inhaber der Sparurkunde wird aufgefordert, seine 
Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage der Sparurkunde 
anzumelden.  Wird die Sparurkunde nicht vorgelegt, wird sie 
für kraftlos erklärt.   
Paderborn, 10.01.2024   
 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter   
Der Vorstand 

Kr.Bl.Lippe 25.01.2024 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,61 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18 bei der Sparkasse Detmold (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 


